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OKTOBER 2023 

EDITORIAL 

Liebe Mandanten, 

neben interessanten Entschei-
dungen der Gerichte, fällt der 
Schwerpunkt dieser Mo-
natsinformation auf die Ge-
setzgebung. 
 

Der Bundestag hat am 08.09.2023 die Novelle des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Es soll 
am 01.01.2024 in Kraft treten, muss zuvor aber 
noch den Bundesrat passieren. Zeit, für einen kur-
zen Überblick zum sog. Heizungsgesetz. 

Außerdem hat das Bundeskabinett am 30.08.2023 
den Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung von 
Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 
sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness“ - 
kurz: Wachstumschancengesetz - beschlossen. Es 
soll mit den enthaltenen Maßnahmen die Wirt-
schaft ankurbeln. 

Zudem hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zur Einführung einer generellen Arbeits-
zeitaufzeichnungspflicht umfassende Änderungen 
im Arbeitszeitgesetz geplant. Der entsprechende 
Referentenentwurf soll bis Ende 2023 verabschie-
det werden.  

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe 
der Monatsinformation oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

  

 

Thomas Jantzen 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Kurzüberblick zur Novelle des Gebäu-
deenergiegesetzes 
Der Bundestag hat am 08.09.2023 die Novelle des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschlossen. Es 
soll am 01.01.2024 in Kraft treten. 

Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen gilt demnach 
ab 01.01.2024 nur für den Einbau neuer Heizun-
gen. 

Bestehende Heizungen können weiter betrieben 
werden. Kaputte Heizungen können repariert wer-
den. Wenn eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel 
defekt ist (Heizungshavarie), gibt es Übergangslö-
sungen und mehrjährige Übergangsfristen. In Här-
tefällen können Eigentümer von der Pflicht zum 
Heizen mit Erneuerbaren Energien befreit werden 
(z. B. bei wirtschaftlicher Überforderung oder wenn 
die Umstellung aufgrund besonderer persönlicher 
Umstände nicht zumutbar ist). 

Es gibt eine zeitliche Abstufung zwischen Neubau 
und Bestandsgebäuden. 

Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen greift ab dem 
01.01.2024 für die meisten Neubauten. Maßgeb-
lich ist der Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag gestellt 
wird. Für bestehende Gebäude und Neubauten, die 
in Baulücken errichtet werden, gibt es längere 
Übergangsfristen, um eine bessere Abstimmung 
der Investitionsentscheidung auf die örtliche Wär-
meplanung zu ermöglichen. 

Die Kommunale Wärmeplanung soll in den Kom-
munen angeschoben werden. Sie müssen spätes-
tens bis 30.06.2028 (Großstädte 30.06.2026) fest-
legen, wo in den nächsten Jahren Wärmenetze 
oder auch klimaneutrale Gasnetze ausgebaut wer-
den. Dieser Prozess soll durch ein Gesetz zur Wär-
meplanung mit bundeseinheitlichen Vorgaben be-
fördert werden. 

Die Übergangsfristen für bestehende Gebäude und 
Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, sol-
len mit der Kommunalen Wärmeplanung verzahnt 
werden. In Großstädten (mehr als 100.000 Einwoh-
ner) soll der Einbau von Heizungen daher mit 65 % 
Erneuerbarer Energie spätestens nach dem 
30.06.2026 verbindlich werden, in kleineren Städ-

ten (weniger als 100.000 Einwohner) soll das spä-
testens nach dem 30.06.2028 gelten. Das bedeu-
tet, neue Gas- oder Ölheizungen sollen ab dem 
01.07.2026 bzw. 01.07.2028 nur zulässig sein, 
wenn sie zu 65 % mit Erneuerbaren Energien be-
trieben werden. Dies wird zum Beispiel über die 
Kombination mit einer Wärmepumpe erreicht (sog. 
Hybridheizung) oder aber anteilig mit Biomethan. 
Ist in einer Kommune auf der Grundlage eines Wär-
meplans eine Entscheidung über die Ausweisung 
als Wärmenetzgebiet (Neu- oder Ausbau) oder als 
Wasserstoffnetzausbaugebiet schon vor Mitte 
2026 bzw. Mitte 2028 getroffen, soll hier der Ein-
bau von Heizungen mit mindestens 65 % Erneuer-
baren Energien schon dann verbindlich werden. 

Der Umstieg auf eine klimafreundliche Wärmever-
sorgung soll durch Förderung erleichtert werden. 
Dabei soll die Förderung stärker sozial ausgerichtet 
werden: Untere und mittlere Einkommensgruppen 
(bis 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsein-
kommen pro Jahr) erhalten einen einkommensab-
hängigen Bonus von 30 %. Dieser kommt hinzu zur 
Grundförderung von 30 %, die für alle verfügbar ist. 
Für den Austausch einer alten fossilen Heizung vor 
2028 ist zudem ein Klima-Geschwindigkeitsbonus 
von 20 % erhältlich. Die maximal mögliche Förde-
rung beträgt 70 % der Investitionskosten. 

Mieter sollen vor Mietsteigerungen geschützt wer-
den. Zum einen sollen Vermieter in neue Heizungs-
anlagen investieren und modernisieren. Dafür dür-
fen sie künftig bis zu 10 % der Modernisierungskos-
ten umlegen. Allerdings müssen sie von dieser 
Summe eine staatliche Förderung abziehen, und 
die Modernisierungsumlage wird auf 50 Cent pro 
Monat und Quadratmeter gedeckelt. 

Hinweis: 
Das sog. Heizungsgesetz muss noch den Bundesrat pas-
sieren. 
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Entwurf des Wachstumschancengesetzes 
beschlossen 
Das Bundeskabinett hat am 30.08.2023 den Ent-
wurf des „Gesetzes zur Stärkung von Wachstums-
chancen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness“ (Wachs-
tumschancengesetz) beschlossen. Das Gesetz soll 
die Wirtschaft ankurbeln, genauer: 

· Impulse für mehr Wachstum, Investitionen 
und Innovationen setzen 

· zu Steuervereinfachungen beitragen 
· dazu beitragen, unerwünschte Steuergestal-

tungen aufzudecken und abzustellen 

Maßnahmen mit rückwirkender Gültigkeit ab 
2023: 

Der Prozentsatz, der zur Ermittlung des Versor-
gungsfreibetrags verwendet wird, sinkt langsamer: 
Jährlich verringert er sich ab dem Jahr 2023 um 
0,4 %, statt bisher 0,8 %. Auch der Höchstbetrag 
soll ab 2023 um jährlich 30 Euro (statt 60 Euro) und 
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag um jähr-
lich 9 Euro (statt 18 Euro) sinken. 

Die als Entlastung für die hohen Gas- und Fernwär-
mekosten an Verbraucher gezahlte sog. „Dezem-
berhilfe“ 2022 soll doch nicht besteuert werden. 
Die Regelungen dazu sollen komplett gestrichen 
werden. 

Durch die nachgelagerte Besteuerung bei Renten-
einkünften steigt der Anteil der steuerpflichtigen 
Renten stetig an. Gleichzeitig erhöht sich auch der 
Teil der Rentenversicherungsbeiträge, die sich als 
Sonderausgaben von der Steuer absetzen lassen. 
Ab 2023 soll der Anstieg des Besteuerungsanteils 
für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen 
halben Prozentpunkt jährlich reduziert werden. 
Auf diese Weise werden die Renten erst ab dem 
Renteneintrittsjahrgang 2058 zu 100 % besteuert 
werden. 

Mit der Anpassung beim Altersentlastungsbetrag 
soll ab dem Jahr 2023 der anzuwendende Prozent-
satz nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Pro-
zentpunkten, sondern nur noch in jährlichen Schrit-
ten von 0,4 Prozentpunkten verringert werden. Der 
Höchstbetrag sinkt ab 2023 um jährlich 19 Euro an-
statt bisher 38 Euro. 

Durch die geplanten Änderungen sollen Kleinun-
ternehmer ab 2023 davon befreit werden, eine 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben zu müs-
sen. Dies soll jedoch nicht die Fälle des § 18 Abs. 4a 
UStG betreffen, beispielsweise Gewerbetreibende, 
die Waren innerhalb der EU erwerben. Auch soll 
die Abgabepflicht bestehen bleiben, wenn das Fi-
nanzamt die Erklärung einfordert. 

Maßnahmen mit Gültigkeit ab 2024: 

Für Dienstreisen oder beim doppelten Haushalt 
kann ein Verpflegungsmehraufwand als Wer-
bungskosten bei der Steuer berücksichtigt werden. 
Diese Pauschalen sollen angehoben werden: 

· von 28 Euro auf 30 Euro bei mehrtägigen 
Dienstreisen und 

· von 14 Euro auf 15 Euro für An- oder Abreise-
tage sowie 

· von 14 Euro auf 15 Euro für Tage mit mehr als 
8-stündiger Abwesenheit von der Wohnung 
oder ersten Tätigkeitsstätte. 

Es soll eine neue Freigrenze für Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung eingeführt werden. 
Wer weniger als 1.000 Euro Einkünfte im Jahr hat, 
soll darauf keine Steuer mehr zahlen müssen. 
Übersteigen jedoch die Ausgaben rund um das 
Mietgeschäft die Einnahmen, soll es möglich sein, 
die Besteuerung als Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung zu beantragen. Auf diese Weise sollen 
Vermieter ihre Verluste berücksichtigen können. 

Hinweis: 
Ein weiterer Beleg zum falsch verstandenen Ziel des Bü-
rokratieabbaus. Die Anlage V muss in jedem Fall erstellt 
werden, damit man erst dann weiß, ob die Freigrenze 
greift oder nicht. 

Mit dem sog. Verlustrücktrag nach § 10d EStG las-
sen sich Verluste mit den Gewinnen aus den beiden 
Vorjahren verrechnen. Dadurch sinkt die Steuerlast 
für die Vorjahre. Dieser Verlustrücktrag soll auf 3 
Jahre erweitert werden. Die zuletzt temporär er-
höhte Betragsgrenze von 10 Millionen Euro soll 
dauerhaft gelten. Für den Zeitraum 2024 bis 2027 
wird der Verlustvortrag auf 80 % des Gesamtbe-
trags der Einkünfte des Verlustvortragsjahres be-
schränkt. 
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Kosten für bestimmte Anschaffungen können so-
fort vollständig von der Steuer abgezogen werden, 
wenn sie nicht mehr als 800 Euro (netto) betragen 
(geringwertige Wirtschaftsgüter). Ab 2024 soll der 
Betrag auf 1.000 Euro (netto) angehoben werden. 

Es ist eine befristete Wiedereinführung der degres-
siven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens, die ab dem 01.10.2023 
und vor dem 01.01.2025 angeschafft oder herge-
stellt werden, von bis zu 25 %, maximal dem 
2,5-fachen der linearen Abschreibung, vorgesehen. 

Weiterhin soll die Anhebung der Betragsgrenzen 
für Sammelposten auf 5.000 Euro für Wirtschafts-
güter, die nach dem 31.12.2023 angeschafft, her-
gestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 
werden der Wirtschaft helfen. Die Zeitspanne für 
die Auflösung dieser Sammelposten wird auf 3 
Jahre verkürzt. 

Für Wohngebäude, die zwischen dem 01.10.2023 
und dem 30.09.2029 gebaut oder gekauft werden, 
soll die degressive Abschreibung eingeführt wer-
den. Im Jahr der Fertigstellung sollen so 6 % der 
Kosten anteilig abgeschrieben werden. Der Wech-
sel zur linearen Abschreibung soll jederzeit möglich 
sein. 

Unternehmen, die einen Gewinn von maximal 
200.000 Euro im Jahr erzielen, dürfen ihre Investi-
tionskosten abschreiben - neben der planmäßigen 
Jahresabschreibung auch über eine Sonderab-
schreibung nach § 7g EStG. Ab 2024 soll der maxi-
male Abschreibungssatz auf 50 % erhöht werden. 

Unternehmer, deren Steuer für das Vorjahr nicht 
mehr als 2.000 Euro betragen hat, müssen künftig 
keine vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen mehr abgeben. Bisher lag die Grenze bei 
1.000 Euro. 

Bei Geschenken an Geschäftspartner können Un-
ternehmer künftig höhere Beträge ausgeben und 
damit steuerlich profitieren: Liegen die Kosten un-
ter der Freigrenze von 50 Euro netto im Jahr, kön-
nen sie als Betriebsausgaben abgesetzt werden. 
Bislang lag diese Grenze bei 35 Euro im Jahr. 

 

 

 

Bisher können Unternehmen mit Umsätzen bis 
600.000 Euro beantragen, die Umsatzsteuer nach 
vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) und 
nicht nach vereinbarten Entgelten (Soll-Besteue-
rung) zu berechnen. Ab 2024 soll diese Umsatz-
grenze auf 800.000 Euro angehoben werden. 

Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren, 
sollen bis 2027 unabhängig von ihrem Gewinn zu-
sätzlich 15 % der Investition als Prämie erhalten. Es 
sollen auf Antrag Investitionen, die zu einer Minde-
rung des Energieverbrauchs beitragen und somit 
den Umwelt- und Klimaschutz verbessern, berück-
sichtigt werden. Die förderfähigen Investitionen 
müssen in einem Energie- oder Umweltmanage-
mentsystem oder in einem Energieaudit enthalten 
sein und sind somit durch einen Energieberater als 
besonders energieeffizient zertifiziert.  Die Bemes-
sungsgrundlage soll im Förderzeitraum insgesamt 
maximal 200 Mio. Euro und die Investitionsprämie 
15 % = max. 30 Mio. Euro betragen. Die Förderung 
soll sich auf Investitionen beschränken, die den So-
ckelbetrag von 5.000 Euro Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten übersteigen. 

Für Betriebsveranstaltungen gilt aktuell ein Steu-
erfreibetrag von 110 Euro pro Veranstaltung. Ab 
dem 01.01.2024 steigt er auf 150 Euro.  

Zur Steigerung der Attraktivität der Option zur Kör-
perschaftsbesteuerung nach § 1a KStG sollen nun 
alle Personengesellschaften die Möglichkeit erhal-
ten, zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren 
(bisher nur Personenhandelsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften).  

Zur verpflichtenden Verwendung von elektroni-
schen Rechnungen im B2B-Bereich wird eine ge-
setzliche Regelung eingeführt. 
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Neufassung des Arbeitszeitgesetzes 
Das Bundesarbeitsgericht hat im September 2022 
eine generelle Arbeitszeit-Aufzeichnungspflicht 
für Arbeitgeber bejaht bzw. entschied, dass Arbeit-
geber ab sofort die gesamte Arbeitszeit sämtlicher 
Arbeitnehmer (Ausnahme: leitende Angestellte) 
unabhängig vom Arbeitsort in Echtzeit dokumen-
tieren müssen. Bereits 2019 entschied der Europä-
ische Gerichtshof, dass generelle Arbeitszeitauf-
zeichnungspflichten für Arbeitgeber bestehen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
plant zur Einführung einer generellen Arbeitszeit-
aufzeichnungspflicht umfassende Änderungen im 
Arbeitszeitgesetz/ArbZG und hat am 18.04.2023 
den Referentenentwurf zur Neufassung des Ar-
beitszeitgesetzes (ArbZG-E) vorgelegt. Nach § 16 
Abs. 2 Satz 1 ArbZG-E sollen Arbeitgeber verpflich-
tet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung *elektronisch* aufzuzeichnen (im 
Unterschied zu den Aufzeichnungspflichten nach 
dem Mindestlohngesetz). Die Regeln sollen unab-
hängig vom Arbeitsort, also auch im Homeoffice 
bzw. bei mobiler Arbeit gelten. Laut Referenten-
entwurf dürfen Arbeitnehmer die Erfassung selbst 
vornehmen. Verantwortlich für die korrekte Zeiter-
fassung bleibt jedoch stets der Arbeitgeber. Es ist 
ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro festgelegt. 
Der Referentenentwurf enthält keine konkreteren 
Vorgaben zur elektronischen Ausgestaltung, son-
dern lässt neben den in der Praxis üblichen Zeiter-
fassungsgeräten auch andere Formen der elektro-
nischen Aufzeichnung zu. Ausnahmen von der ge-
setzlichen Verpflichtung zur Arbeitszeitdokumen-
tation sollen nur aufgrund tarifvertraglicher Rege-
lungen möglich sein. Außerdem gelten Ausnah-
meregelungen für kleinere Betriebe und Über-
gangsfristen.  

Unabhängig davon soll nach dem Referentenent-
wurf eine Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich 
sein. Die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung 
bleibt auch bei einer vereinbarten Vertrauensar-
beitszeit erhalten. 

Die Aufzeichnungspflichten sollen zwar sofort mit 
Inkrafttreten des Änderungsgesetzes gelten. Für 
die elektronische Arbeitszeiterfassung gelten je-
doch Übergangsfristen zwischen - abhängig von der 

Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb - zwei bis fünf 
Jahren. 

Hinweis: 
Der Referentenentwurf durchläuft zurzeit das Gesetzge-
bungsverfahren und soll bis Ende 2023 verabschiedet 
werden. 

Vergleichswertverfahren bei der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer 
Für die Ermittlung der für die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer maßgeblichen Grundbesitzwerte nut-
zen die Finanzämter vorrangig das „Vergleichs-
wertverfahren“. Bei diesem Verfahren werden 
Vergleichspreise bzw. Vergleichsfaktoren der Gut-
achterausschüsse zugrunde gelegt. 

Beim Bundesfinanzhof ist ein Revisionsverfahren 
anhängig. Die Richter wollen zu der Frage Stellung 
nehmen, ob die von den Gutachterausschüssen er-
mittelten und den Finanzämtern mitgeteilten Ver-
gleichspreise nach dem Bewertungsgesetz für die 
Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich 
und einer gerichtlichen Überprüfung regelmäßig 
nicht zugänglich sind.  

Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs über 
diese Frage ist aus Gründen der Rechtssicherheit, 
der Rechtseinheitlichkeit und der Rechtsentwick-
lung im allgemeinen Interesse. 

Hinweis: 
Betroffene Steuerpflichtige können gegen Feststellungs-
bescheide, bei denen Grundbesitzwerte mittels Ver-
gleichspreisen bzw. Vergleichsfaktoren festgestellt wor-
den sind, unter Bezug auf das anhängige Verfahren beim 
Bundesfinanzhof Einspruch einlegen. 

Tilgung von Krediten durch gefördertes 
Kapital  
Wenn Ehegatten Miteigentümer einer selbstbe-
wohnten Immobilie sind und lediglich der Ehemann 
Darlehensnehmer der bei Anschaffung der Immo-
bilie aufgenommenen Kredite ist, so ist nur der 
Ehegatte als Darlehensnehmer berechtigt, zur Til-
gung dieser Kredite gefördertes Kapital zu entneh-
men, nicht aber die Ehefrau. So entschied das Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg. 

Das gilt auch dann, wenn die Ehefrau eine Mithaf-
tung übernommen hat, indem sie eine selbst-
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schuldnerische Bürgschaft in Bezug auf die Darle-
hen abgegeben und eine Grundschuld zur Siche-
rung der Darlehen auf ihr Eigentum aufgenommen 
hat.  
Der Umstand, dass die Ehefrau zunächst nicht Ge-
samtschuldnerin gewesen ist, kann nicht durch den 
nachträglichen, nicht mehr mit der Darlehensauf-
nahme in engem zeitlichen Zusammenhang ste-
henden Schuldbeitritt bzw. durch die Aufnahme 
der Ehefrau in die Darlehensverträge geheilt wer-
den. Der Klägerin steht im Streitfall kein Bewilli-
gungsbescheid für eine begünstigte Entnahme aus 
ihrem Altersvorsorgevertrag zu. 

Steuerschuld unter Einbezug von Aktien-
verlusten übersteigt jährliches Existenzmi-
nimum - Einkommensteuern sind zu erlas-
sen 
Die Erhebung von Einkommensteuern kann sach-
lich unbillig sein, wenn die festgesetzte Steuer bei 
Einbezug tatsächlich abgeflossener, aber aufgrund 
von Ausgleichsbeschränkungen steuerlich nicht zu 
berücksichtigender Aktienverluste das jährlich 
steuerfrei zu belassende Existenzminimum über-
steigt. So entschied das Finanzgericht Köln. 
Die Klägerin erlitt Verluste aus Stillhaltergeschäf-
ten. Wegen der Verlustausgleichsbeschränkung 
nach dem Einkommensteuergesetz in der Fassung 
des Streitjahrs erfolgte in Höhe von rund 390.000 
Euro keine Verrechnung mit den positiven Einkünf-
ten aus anderen Einkunftsarten. Dies führte zu ei-
nem entsprechend höheren Gesamtbetrag der Ein-
künfte. Unter Berücksichtigung des für 2002 gel-
tenden Grundfreibetrags von 7.235 Euro begehrte 
die Klägerin eine Minderung ihrer Gesamtsteuer-
belastung. 
Das Gericht gab der Klägerin Recht. Nach dem sog. 
subjektiven Nettoprinzip müsse der Staat einem 
Steuerpflichtigen von seinem Erworbenen so viel 
steuerfrei belassen, wie zur Bestreitung des not-
wendigen Lebensunterhalts erforderlich sei (Exis-
tenzminimum). Der existenznotwendige Bedarf 
bilde von Verfassungs wegen die Untergrenze für 
den Zugriff durch die Einkommensteuer. Hinsicht-
lich der Freistellung des Existenzminimums sei 
keine Gesamtbetrachtung über mehrere Jahre vor-
zunehmen. Der für den Lebensunterhalt tatsäch-

lich und unabweisbar benötigte Geldbetrag sei viel-
mehr in jedem Veranlagungsjahr von der Besteue-
rung auszunehmen. 

Internationaler Finanzabgleich ab 
30.09.2023 
Am 30.09.2023 beginnt der Informationsaus-
tausch zwischen den Finanzbehörden zwischen 
119 Staaten. Über das Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) erhält das örtlich zuständige Finanzamt 
dann im Wege des automatisierten Datenaus-
tauschs Kontendaten aus Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie aus Drittstaaten, die der Ver-
einbarung über den Datenaustausch beigetreten 
sind. Die Liste der Länder ist im Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 23.02.2023 (Az. IV B 6 - 
S-1315 / 19 / 10030 :051) enthalten.  
Wenn die Pflicht besteht, die aus den Finanzkonten 
resultierenden Einkünfte, insbesondere Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, anzugeben, dies aber unter-
blieben ist, kann daraus ggf. eine leichtfertige Steu-
erverkürzung oder eine Steuerhinterziehung resul-
tieren. Die strafbefreiende Wirkung der Selbstan-
zeige läuft jedoch ins Leere, wenn die Steuerstraf-
tat entdeckt war. Davon ist wohl nach einer Mel-
dung der ausländischen Finanzbehörde an das BZSt 
auszugehen.  
Umgekehrt erhalten auch ausländische Finanzbe-
hörden über das BZSt Informationen über Finanz-
konten in Deutschland. Da das Welteinkommens-
prinzip oder die strafbefreiende Selbstanzeige auch 
in anderen Jurisdiktionen nicht unbekannt ist, soll-
ten im Ausland Steuerpflichtige ihre Erklärungen 
im Ausland über-prüfen (lassen). 
Die Motive für ein Finanzkonto im Ausland können 
unterschiedlich sein. So sind aus der Vor-BREXIT-
Zeit Fälle von ehemaligen Studierenden bekannt, 
die ein Konto im Vereinigten Königreich einrichte-
ten. Britische Banken vergaben seinerzeit großzü-
gig Studienkredite, wenn ein Bankkonto im Verei-
nigten Königreich bestand. Durch eine Änderung 
der gesetzlichen Vorgaben der Bankenaufsicht 
dürften diese Konten inzwischen nahezu vollstän-
dig aufgelöst sein. Zinseinkünfte können jedoch 
möglicherweise nicht angegeben worden sein. Hier 
sollte eine Nachdeklaration geprüft werden.  

Ebenfalls nicht ungewöhnlich sind Konten im Zu-
sammenhang mit ausländischen Immobilien. 
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FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Im Eigentum der Gesellschafter einer GbR 
stehende und von ihnen selbst vermietete 
Ferienwohnungen kein notwendiges Son-
derbetriebsvermögen 
Wenn mehrere Personen den Tatbestand der Ein-
künfteerzielung in einer Gesellschaft erfüllen, ist 
auch dann für jede Gesellschaft ein selbstständiger 
Gewinnfeststellungsbescheid zu erlassen, wenn 
zwischen denselben Personen noch weitere Gesell-
schaften bestehen. So das Finanzgericht Schleswig-
Holstein.  

Im Streitfall gehören die im Eigentum der Gesell-
schafter stehenden und von ihnen selbst vermiete-
ten Ferienwohnungen nicht zum Sonderbetriebs-
vermögen der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
(GbR). Die aus der Vermietung der Ferienwohnun-
gen erzielten Einkünfte sind ebenso wie die aus der 
Veräußerung der Objekte erzielten Einkünfte nicht 
den gewerblichen Einkünften der GbR zuzuordnen. 

Vorsteuervergütung bei fehlender Eintra-
gung einer Umsatzsteueridentifikations-
nummer in den Antrag möglich 
Die fehlende Eintragung einer Umsatzsteueridenti-
fikationsnummer bzw. Steuernummer der leisten-
den Unternehmer in die Anlage zum Antrag auf 
Vorsteuer-vergütung steht der Vergütungsfähig-
keit laut Finanzgericht Köln hier nicht entgegen. 

Der Beklagte verfügte im Streitfall mit den einge-
reichten Rechnungen über sämtliche Angaben, die 
ihn in die Lage versetzten, die Ordnungsmäßigkeit 
des geltend gemachten Vorsteuervergütungsan-
spruchs zu prüfen. Vor dem Hintergrund des 
Grundsatzes der Neutralität der Mehrwertsteuer 
stehen die vom Beklagten gerügten formellen 
Mängel unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs dem Vor-
steuervergütungsanspruch der Steuerpflichtigen 
hier nicht entgegen. 

 

 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Steuerliche Neuregelungen für Arbeitneh-
mer ab 2023 
Zum 01.01.2023 traten verschiedene steuerliche 
Änderungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelun-
gen für Arbeitnehmer im Überblick: Für Alleinste-
hende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro 
auf 9.408 Euro. Eine Steuerbelastung tritt somit 
erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu ver-
steuerndes Einkommen von mehr als 9.408 Euro 
verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag 
auf 18.816 Euro. 

 

FÜR IMMOBILIENBESITZER 

Stellplatzkosten im Rahmen einer beruf-
lich veranlassten doppelten Haushaltsfüh-
rung abzugsfähig 
Stellplatzkosten im Rahmen einer beruflich veran-
lassten doppelten Haushaltsführung gehören auch 
nach der gesetzlichen Neufassung des § 9 Abs. 1 Nr. 
5 EStG zu den sonstigen (in voller Höhe abziehba-
ren) Mehraufwendungen. So entschied das Nieder-
sächsische Finanzgericht. 

Unveränderte Bezugsgröße sind „nur” diejenigen 
(Unterkunfts-)Kosten, die üblicherweise in die Be-
rechnung der durchschnittlichen Wohnungsmiete 
einfließen und damit auch von dem Pauschalbetrag 
von 1.000 Euro, der die aufwändige Berechnung 
der Durchschnitts-miete ersetzen soll, erfasst wer-
den. Das sind neben der (Grund-)Miete die monat-
lich aufzuwendenden Beträge für Wasser, Kanalisa-
tion, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung 
und -beleuchtung, Schornsteinreinigung, Haus-
wart, öffentliche Lasten, Gebäudeversicherung und 
Kabelanschluss. Eine beispielhafte oder gar ab-
schließende Aufzählung der von der „Abgeltungs-
wirkung” erfassten Unterkunftskosten enthält das 
Einkommensteuergesetz nicht, ebenso wenig eine 
über den Bereich der berücksichtigungsfähigen Un-
terkunftskosten hinausgehende Begrenzung der 
(gesamten) Kosten der Zweitwohnung auf höchs-
tens 1.000 Euro. 
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Auszubildende 
zum Steuerfachangestellten 

(m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 
· einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
· Verständnis für Zahlen 
· gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
· Engagement und Teamgeist 
· Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
· ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 
· Erstellen der Finanzbuchführung 
· Erledigen der Lohn- und Gehaltsabrechnun-

gen 
· Vorbereiten von Jahresabschlüssen 
· Erstellen von Steuererklärungen für Privat-

personen und Firmen 
· Prüfen von Steuerbescheiden 
· Direkter Kontakt zu den Mandanten nach 

Ende der Einarbeitung 

Das bieten wir Ihnen: 
· Fortbildungsmöglichkeiten als Steuerfachwirt 

oder Bilanzbuchhalter 
· auf Wunsch ist auch ein duales Studium mög-

lich 

Auszubildende 
zum Kaufmann für Büromanagement 

für unser Sekretariat (m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 
· einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
· sicherer Umgang in der deutschen Sprache 

und Rechtschreibung 
· Organisationstalent, Engagement und Team-

geist 
· Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
· ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 
· allgemeine Büroorganisation 
· Terminmanagement 
· Korrespondenz 
· Postbearbeitung mithilfe des DATEV 

Dokumentenmanagementsystems (DMS) 
· Empfang und Telefonzentrale 
· Mandantenbetreuung 
· Erstellung von Ausgangsrechnungen 
· Stammdatenpflege 
· Layout von Jahresabschlussberichten 
· Buchhaltung 

Das bieten wir Ihnen: 
· Fortbildungsmöglichkeiten 

IN EIGENER SACHE: 
Wir möchten unser junges Team weiter verstärken und suchen zum 01.08.2024: 

Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und übertragen Ihnen Verantwortung. Sie arbeiten an einem moder-
nen, attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Universität mit guter Verkehrsanbindung. Sie haben hilfsbereite 
Kolleginnen und Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima, regelmäßige Rückenschule, kostenfreie Getränke 
und Obst am Arbeitsplatz runden das positive Umfeld ab. 
Und: Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz nach Ende der Ausbildung! 

INTERESSIERT? Wir freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung:  

Jantzen Sackmann & Partner mbB 
Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14  

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im Oktober 2023 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 10.10.2023 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 
Umsatzsteuer3) 

13.10.2023 
13.10.2023 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

 
Folgende Steuern werden im November 2023 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Freitag, 10.11.2023 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 
Umsatzsteuer3) 

13.11.2023 
13.11.2023 

Mittwoch, 15.11.2023 Gewerbesteuer 
Grundsteuer4) 

20.11.2023 
20.11.2023 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 
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